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RS OGH 1973/10/9 4Ob70/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1973

Norm

ZPO §502 Abs3 De2

Rechtssatz

Gründet sich der Anspruch gegen den Erstbeklagten auf die rechtswidrige Unterlassung der Ausfolgung von

vereinnahmten Beträgen, während der solidarisch haftende Zweitbeklagte aus einer anderen rechtserzeugenden

Tatsache, nämlich der Bürgschaft oder dem Schuldbeitritt, in Anspruch genommen wurde, kommt eine

Zusammenrechnung der gegen die beiden Beklagten gerichteten Ansprüche nicht in Betracht.
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